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O. v. Kappen u.a.: Der Westfälische Frieden

Das 350jÃ¤hrige JubilÃ¤um des WestfÃ¤lischen
Friedens ist zu einem “europÃ¤ischen Medienereig-
nis” (H. Duchhardt) geworden, das vor allem von
FrÃ¼hneuzeithistorikern begangen wurde. Auch fÃ¼r
die Johannes-Althusius-Gesellschaft ist dies ein AnlaÃ
gewesen, sich mit der Bedeutung und den Wirkun-
gen der FriedensschlÃ¼sse von 1648 auseinanderzuset-
zen. Die BeitrÃ¤ge vor allem von Verfassungs- und
VÃ¶lkerrechtlern, die auf einem Dresdner Symposium
vom 28./29. November 1997 gehalten wurden, sind im
hier anzuzeigenden Band abgedruckt.

Zum Auftakt (S. 141-152) stellt Rudolf Hoke in Fort-
fÃ¼hrung frÃ¼herer Studien die Bedeutung der reichs-
stÃ¤ndischen Reichspublizistik fÃ¼r den dualistischen
Verfassungszustand des Alten Reiches heraus, der weder
zugunsten der monarchischen noch der aristokratischen
Option aufgelÃ¶st, sondern bis zum Ende des Reichs bei-
behalten wurde. Die Reichspublizistik hat diesem Zu-
stand Ã¼berhaupt erst eine theoretische Grundlage ver-
schafft, damit aber auch zu seiner Bewahrung beigetra-
gen. Vor allem die Konzeption Limnaeus’, grÃ¼ndend auf
derTheorie von der realen und personalenMajestÃ¤t und

vor allem von Althusius inspiriert, wird in dieser Hin-
sicht untersucht.

Thomas O. HÃ¼glin will in seinem Beitrag (S. 153-
173) keineswegs nur Licht in das Dunkel des 17. Jahr-
hunderts bringen. Vielmehr versucht er, in der politi-
schen Theorie des Althusius einen Ansatz fÃ¼r, wie er
es nennt, die “spÃ¤tmoderne” politischeTheorie und ihre
Gestaltung herauszuarbeiten. Damit stellt er sich gewis-
sermaÃen in einen Gegensatz zu dem JubilÃ¤umsanlaÃ:
Der WestfÃ¤lische Frieden und das sich daraus ablei-
tende “westfÃ¤lische System” habe vor allem der zen-
tralstaatlichen Entwicklung denWeg gewiesen. Diese sei
aber nun in eine Krise geraten; Neuorientierung tue not.
Diese bietet nach HÃ¼glin die fÃ¶derale Konzeption Al-
thusius’, die unter den Stichworten des FÃ¶deralismus,
des Gesellschaftsvertrags und der VolkssouverÃ¤nitÃ¤t
untersucht wird. Ab dem spÃ¤ten 17. Jahrhundert ver-
kÃ¶rperte Althusius lediglich eine Gegentradition im
westlichen politischen Denken, doch erscheinen seine
“prÃ¤-etatistischen”, also noch vor der Durchsetzung des
zentralstaatlichen Systems entwickelten Ideen eben auch
“post-etatistisch” und kÃ¶nnen somit fÃ¼r eine “post-
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westfÃ¤lische Welt” eine neue AktualitÃ¤t gewinnen.

Dem Frieden von MÃ¼nster, also dem Vertragswerk
zwischen den Niederlanden und der Krone Spaniens,
widmet sich Cornelis G. Roelofsen (S. 175-188). FÃ¼r die
Frage der niederlÃ¤ndischen UnabhÃ¤ngigkeit war von
Beginn an die konfessionelle Frage von groÃer Bedeu-
tung. DaÃ die spanische Krone 1609 den Status einer
Garantiemacht fÃ¼r niederlÃ¤ndische Katholiken bean-
sprucht hatte, war fÃ¼r die Niederlande mit der an-
gestrebten SouverÃ¤nitÃ¤t unvereinbar gewesen; 1609
kam daher nur ein “befristeter Frieden” (S. 181) zustan-
de. Genau an dem Punkt der Konfessionsfrage muÃte
Spanien dann 1648 nachgeben, als sich die Machtkon-
stellation noch weiter zugunsten der Republik verscho-
ben hatte. Die angestrebte SouverÃ¤nitÃ¤t wurde somit
im Kirchenregiment manifest und Ã¶ffnete damit den
Weg zur LÃ¶sung der territorialen Fragen und der wech-
selseitigen vÃ¶lkerrechtlichen Anerkennung. Roelofsen
weist auf die Parallele zur Situation im Reich hin: So wie
die Territorien ihre Landeshoheit durch das Kirchenre-
giment zum Ausdruck gebracht hÃ¤tten, haben auch die
Niederlande das Prinzip des “Cuius regio, eius religio” be-
ansprucht, um ihre vÃ¶lkerrechtliche SouverÃ¤nitÃ¤t zu
verdeutlichen.

Heinhard Steiger untersucht dann (S. 189-209) die
Friedenskonzeption des westfÃ¤lischen Friedensschlus-
ses anhand einer Analyse der den ersten Vertragsarti-
kel erÃ¶ffnenden Friedensformel “Pax sit christiana, uni-
versalis et perpetua” sowie der diesen Passus im wei-
teren prÃ¤genden Kernbegriffe “pax” und “amicitia”. Er
erkennt darin sowohl eine aus dem Herkommen abge-
leitete Begrifflichkeit, die angesichts der europÃ¤ischen
Dimension des Konflikts um den RÃ¼ckgriff auf ei-
nen gemeinsamen Nenner bemÃ¼ht war (christianitas),
kann aber auch ins Neue weisende Elemente wie Sicher-
heit und Garantie darin feststellen. Der begriffsanaly-
tische Ansatz bezieht neben der Diskussion der west-
fÃ¤lischen Verhandlungen selbst vor allem eine FÃ¼lle
von anderen, frÃ¼heren FriedensschlÃ¼ssen mit ein. Er-
gÃ¤nzend, weil auch die Wirkungen auf folgende Ver-
tragswerke beleuchtend, sei auf Steigers ausfÃ¼hrlichen
Artikel im HZ-Beiheft 26 verwiesen.

Dieter Wyduckels Beitrag (S. 211-234) hat eini-
ge inhaltliche Ãberschneidungen mit seinem aller-
dings sehr viel gedrÃ¤ngteren Aufsatz im Katalog zur
MÃ¼nsteraner Europaratsausstellung. Er ordnet den
WestfÃ¤lischen Frieden in die rechts- und staatstheore-
tische Entwicklung insgesamt ein, indem er die staats-
rechtliche Diskussion der Jahrzehnte vor dem Frie-

den, die Ergebnisse des Friedensschlusses selbst und
die Positionen in der Phase nach 1648 betrachtet.
Als SchlÃ¼sselbegriff erscheint zunÃ¤chst der Sou-
verÃ¤nitÃ¤tsbegriff, dermit Blick auf die rechtlichen und
politischen Strukturen des Reiches nun nicht in der Bo-
dinschen Variante, sondern in der des Althusius von Be-
deutung war. Insbesondere mit Blick auf die Lehre von
der doppelten SouverÃ¤nitÃ¤t und der Begrenzung herr-
schaftlicher Gewalt griff die Reichspublizistik eher auf
die AnsÃ¤tze bei Althusius zurÃ¼ck, dessen Theorie zu-
dem den “fÃ¶derale(n) ZÃ¼ge(n)” des Reiches (S. 221)
entgegenkam. Wyduckel sieht zumindest mittelbaren al-
thusischen EinfluÃ auch im Vertragswerk von 1648, be-
tont dabei die “in den territorialen Bereich hineinwir-
kende rechtliche und politische Tiefenwirkung”, so daÃ
man den WestfÃ¤lischen Frieden keinesfalls als nur die
fÃ¼rstliche Landeshoheit begÃ¼nstigende Ordnung be-
trachten dÃ¼rfe (S. 226). Nach 1648 bestimmt die Frage
nach dem Status des Reiches die Diskussion, wobei zu-
nÃ¤chst Pufendorf die Schlagworte lieferte, wÃ¤hrend
die politischeTheorie des Althusius ebenso wie die Lehre
von der doppelten SouverÃ¤nitÃ¤t in die Defensive ge-
rieten.

Zum SchluÃ stellt Ansgar Hense in AuszÃ¼gen
die Vertragstexte vor. Das IPM und IPO werden da-
bei als ein FriedensschluÃ behandelt; die Gliederung
folgt dabei dem IPO, ohne daÃ synoptisch die diffe-
rierenden Artikel- resp. Paragraphenangaben des IPM
angegeben sind. Hinzu tritt noch die Dokumentation
des Friedens von MÃ¼nster zwischen den Niederlan-
den und Spanien (Art. I und LIII). Den lateinischen Ori-
ginalen ist eine deutsche Ãbersetzung an die Seite ge-
stellt. Als Textgrundlage wurden die Ã¤lteren Ausga-
ben wie Zeumer, Hanns Hubert Hofmann (Freiherr-
vom-Stein-GedÃ¤chtnis-Ausgabe) und C. Parry, Conso-
lidated Treaty Series, zugrunde gelegt. FÃ¼r den West-
fÃ¤lischen Frieden sei auf die nun mustergÃ¼ltige Edi-
tion des IPO und des IPM verwiesen, die die Ã¤lteren
Ausgaben ersetzt. Sobald ein Dokument nur auszugswei-
se prÃ¤sentiert wird, ist die Diskussion Ã¼ber die wirk-
lich relevanten Passagen kaum zu vermeiden. Doch auch
wennman dabei jedem das Recht auf eine eigene Schwer-
punktsetzung zubilligt, stellt sich die Frage, warum Art.
II IPO (= Â§ 2 IPM) oder Art. XVII Â§ 3 IPO (= Â§ 113
IPM) nicht aufgenommen sind. Denn mit den Prinzipien
der Amnestie und der GÃ¼ltigkeit des Vertragswerks ge-
genÃ¼ber frÃ¼heren, konkurrierenden Rechtstitel feh-
len zwei wesentliche Aspekte des Friedensschlusses, die
zudem im vorhergehenden Beitrag von H. Steiger behan-
delt werden (vgl. S. 193 f. und S. 195) und zu denen auch
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deswegen eine Textdokumentation gut gepasst hÃ¤tte.

Anders als in den sonstigen Publikationen zum Ju-
bilÃ¤um spielen in diesen BeitrÃ¤gen Leistung und Be-
deutung von Hugo Grotius keine dominante Rolle. Dies
lÃ¤Ãt sich in gewissem MaÃe damit erklÃ¤ren, daÃ
eben die Althusius-Gesellschaft den organisatorischen
Rahmen fÃ¼r diese Arbeiten geschaffen hat. Ohnehin
rÃ¼ckt gerade der Blick auf das Reich eher Namen wie
Althusius und Limnaeus in den Mittelpunkt. Man kann
diese Sichtweise ohne weiteres als berechtigt ansehen,
doch lassen andere Aspekte eher Vorbehalte aufkom-
men. So mÃ¼nden Wyduckels AusfÃ¼hrungen in der
Feststellung, daÃ angesichts der schwindenden staatli-
chen SouverÃ¤nitÃ¤t und SteuerungskapazitÃ¤t heut-
zutage “die komplizierte und widerspruchsvolle rechtli-
che und politische Struktur des Alten Reiches, die aufs
engste mit dem System desWestfÃ¤lischen Friedens ver-
knÃ¼pft ist (…), wieder nÃ¤her (rÃ¼ckt)” (S. 234). Auch
wenn Wyduckel hier analoge Problemlagen sieht, geht
er nicht so weit, von einer neuen AktualitÃ¤t der im
Alten Reich zum Ausdruck gebrachten rechtlichen und
politischen Struktur zu sprechen. Dies geschieht jedoch
noch viel eindeutiger beim Politologen HÃ¼glin, dessen
Anliegen es geradezu ist, das althusische Konzept “fÃ¼r
die Konzeptualisierung einer post-westfÃ¤lischen politi-
schen Theorie jenseits des Staates fruchtbar” zu machen
(S. 153). Er selbst schrÃ¤nkt seine AusfÃ¼hrungen inso-
fern ein, als daÃ Althusius’ Rolle zunÃ¤chst in einer “ge-
schichtlichen Versicherung” bestehe, derzufolge es Alter-
nativen zum Etatismus gÃ¤be (S. 167). Auch wenn der
Autor also keineswegs eine naive Transformation eines
politischen Modells aus dem 17. Jahrhundert vornimmt,
bleibt es ein kÃ¼hnes Unterfangen, daÃ der explizite
Bezugspunkt von HÃ¼glins AusfÃ¼hrungen die Theo-
riediskussion um die EuropÃ¤ische Union darstellt. Da-
bei ist ein gewisser Schematismus erkennbar, wie bereits
der Begriff des “westfÃ¤lischen Systems” deutlich wer-
den lÃ¤Ãt. Dieser ist fÃ¼r HÃ¼glin das Schlagwort, um

die Entstehung und vor allem den Durchbruch der mo-
dernen StaatssouverÃ¤nitÃ¤t nach 1648 zu bezeichnen
(und letztlich das etatistische Zeitalter einzuleiten, das
nun in eine Krise, wenn nicht an sein Ende gekommen
ist). Allerdings ist der Terminus dafÃ¼r nur bedingt ge-
eignet. Erst kÃ¼rzlich hat H. Duchhardt seine Bedenken
hinsichtlich der TragfÃ¤higkeit dieses Begriffes - auch im
Reflex auf die WissenschaftsertrÃ¤ge des JubilÃ¤ums -
vorgebracht.

Freilich ist dies nicht nur ein (notwendiger) Streit um
Begriffe und deren Definition. Vielmehr steht dahinter
die Frage, was die FrÃ¼hneuzeit insgesamt auf aktuelle
Fragen fÃ¼r Antworten zu offerieren vermag, und ins-
besondere das JubilÃ¤um von 1648 scheint in besonde-
rem MaÃe fÃ¼r einen solchen BrÃ¼ckenschlag in die
Gegenwart geeignet zu sein. Doch H. Duchhardt hat an
anderer Stelle noch einmal der Friedenskonzeption von
1648 eine VorlÃ¤uferrolle etwa fÃ¼r die EuropÃ¤ische
Union explizit abgesprochen und Ã¼berhaupt dem Stre-
ben nach einer aktuellen Funktionalisierung des histori-
schen Ereignisses eine Absage erteilt. Andererseits hat
gerade vor dem Hintergrund solcher BemÃ¼hungen J.
Burkhardt fÃ¼r die FrÃ¼he Neuzeit das Recht einge-
klagt, “politisch interessant zu sein”, womit auch das
Recht, relevant zu sein, impliziert sein dÃ¼rfte. Die
Gegenposition hat in dem Fall P. MÃ¼nch eingenom-
men, der dem Sog des “Euro-Ãberschwang(s) des aus-
gehenden Jahrtausends” mit MiÃtrauen begegnet. Die
warnenden Stimmen Duchhardts und MÃ¼nchs sind
aus (frÃ¼hneuzeit)historischer Perspektive durchaus be-
rechtigt. So bleibt am Ende die schwierige Frage, ob An-
sÃ¤tze wie die bei HÃ¼glin und auch Wyduckel, die Im-
pulse Ã¼ber das engere Fachinteresse hinaus zu geben
und den Stellenwert von historischen PhÃ¤nomenen in
aktuellen Diskussionen zu heben bemÃ¼ht sind, in be-
sonderem MaÃe zu unterstÃ¼tzen oder gar aufzugreifen
sind.
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